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Um die Berechtigung eines Grundeinkommen zu erkennen, 
muss man sich – so schrieb vor rund 25 Jahren der Politikwis-
senschaftler Michael Greven – «ein Stück weit von der herr-
schenden Logik freimachen und erkennen, wie sie überhaupt 
zustande kommt und was sich in ihr verbirgt. Der kapitalisti-
schen Leistungslogik muss ihre innere Inkonsistenz vorge-
führt und ein anderes, nämlich gesellschaftlich-egalitäres, 
Verteilungsprinzip entgegen gestellt werden.»
Dieser Anspruch hat nichts an Aktualität eingebüßt. Im Ge-
genteil, die Grundeinkommensbewegung ist heute mehr 
denn je gefragt, die herrschende Logik zu hinterfragen. Dazu 
gehört, dass der kapitalistischen Leistungslogik etwas ent-
gegengesetzt wird. Doch nicht alle Modelle, die gegenwärtig 
unter der Überschrift Grundeinkommen behandelt werden, 
werden diesem Anspruch gerecht.

Wem nützt es?

Auch bei der Analyse unterschiedlicher Bürgergeld- und 
Grundeinkommensmodelle lohnt die Frage: Wem soll es 
nützen? So geht das solidarische Bürgergeld von Dieter Alt-
haus einher mit der Abschaffung der paritätisch finanzierten 
Sozialversicherungen. Dies würde vor allem die so genannte 
Arbeitgeberseite, also Unternehmen und Konzerne, entlasten. 
Die im Althaus-Modell vorgesehene neue Einkommenssteuer 
stellt zudem vor allem diejenigen, die über ein hohes Einkom-
men verfügen, im Vergleich zum status quo deutlich besser. 
Bei diesem Modell ist mit einer Umverteilung zugunsten der 
Wirtschaft und der Menschen mit besonders hohen Einkom-
men zu rechnen. Der Unternehmer Götz Werner, der ganze Sä-
le mit seiner wirklich unterhaltsamen Kritik am Arbeitszwang 
begeistern kann, zielt mit seinem Grundeinkommensmodell 
nicht nur darauf ab, jedem Menschen eine feste Summe zu-
kommen zu lassen, sondern so ganz nebenbei wirbt er für die 
Abschaffung aller Steuern abgesehen von einer 50-prozenti-
gen Konsumsteuer. Er geht auch davon aus, bei Einführung 
des Grundeinkommens den Verkäuferinnen und Verkäufern 
in seinen Läden geringere Löhne zahlen zu müssen.

Auf ganz andere Effekte hingegen setzten Modelle, wie 
sie von der BAG Grundeinkommen in und bei der Links-
partei bzw. von Erwerbsloseninitiativen vertreten werden. 
Sie zielen auf eine deutliche Umverteilung von oben nach 
unten. Diesen Modellen zufolge wird das reichste Drittel 
der Bevölkerung stärker zur Kasse gebeten, während zwei 
Drittel besser gestellt bzw. abgesichert werden. Es ist also 
in jedem Falle festzuhalten, dass unterschiedliche Akteure 
recht unterschiedliche Ziele mit der Idee des Grundeinkom-
mens verfolgen.
Vereinzelt werden sogar Modelle als Grundeinkommen aus-
gegeben, die so niedrig angelegt sind, dass selbst wenn 
kein gesetzlicher Zwang besteht, jede, aber auch jede Ar-
beit zu jedem Hungerlohn anzunehmen, faktisch doch ein 
Zwang besteht – und zwar der Zwang der materiellen Not. 
Man denke nur an die Vorschläge von Thomas Straubhaar, 
dem Direktor des Hamburgischen WeltwirtschaftsInsti-
tuts, der zudem als Botschafter der Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft, also des neoliberalen Propagandainstituts 
schlechthin, auftritt. Halten wir also zweitens fest: Nicht 
überall, worauf heutzutage das Label «Grundeinkommen» 
platziert wird, ist ein Bedingungsloses Grundeinkommen im 
Sinne der vier Kriterien des Netzwerkes Grundeinkommens 
enthalten.
Nur zur Erinnerung: Bei seiner Gründung im Jahr 2004 ver-
ständigte sich das parteiunabhängige Netzwerk Grundein-
kommen auf vier Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit von 
einem Bedingungslosen Grundeinkommen die Rede sein 
kann: Erstens soll die Höhe des Grundeinkommens armuts-
vermeidend und Teilhabe gewährleistend ausfallen, zweitens 
handelt es sich um ein individuelles Recht, welches drittens 
ohne Bedürftigkeitsprüfung und viertens ohne Zwang zur 
Arbeit besteht. Soweit die Kriterien.
Die Verständigung auf diese vier Kriterien entlässt die Grund-
einkommensbewegung jedoch nicht aus der Verantwortung 
herauszuarbeiten, welche Ziele mit einem Bedingungslosen 
Grundeinkommen verfolgt werden. Eine solche Verständi-
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gung wird zwangsläufig auch zu Kontroversen führen. Diese 
sind aber nötig, um im besten Fall Missverständnisse und 
im schlechtesten Fall Missbrauch einer emanzipatorischen 
Idee durch Wirtschaftslobbyisten zu vermeiden. Für diese 
notwendige Auseinandersetzung werde ich im folgenden 
drei zentrale Ziele eines emanzipatorischen Bedingungslosen 
Grundeinkommens erörtern.

Im Sinne der Inklusion

Bei einem emanzipatorischen Bedingungslosen Grundein-
kommen handelt es sich um eine universelle Leistung, die 
alle erhalten. Die Einführung einer solchen würde der Exis-
tenzangst die Grundlage nehmen, würde für jeden Menschen 
ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe garantieren und somit 
entscheidende Voraussetzungen zur Inklusion schaffen – 
namentlich selbstbestimmter, da jeder selbst entscheiden 
kann, für welche Form der gesellschaftlichen Teilhabe das 
Grundeinkommen eingesetzt wird.
Insofern ist die Bewegung für ein emanzipatorisches Grund-
einkommen das Pendant zu den Stoßtrupps der bürgerlichen 
Exklusivität. Stichwortgeber dieser Stoßtrupps sind u. a. der 
jetzige Außenminister Guido Westerwelle, der einstige Ber-
liner Finanzsenator und Bundesbankpolitiker Thilo Sarrazin 
sowie der Essay-Philosoph Peter Sloterdijk. Vielzählig sind 
die Vorstöße von Thilo Sarrazin, mit denen er Erwerbslose 
und Nicht-Deutsche stigmatisierte und dafür beschimpfte, 
dass sie nicht seinen Vorstellungen vom richtigen Lebensstil 
folgen. Selbst wenn es meist Protest gegen seine konkrete 
Wortwahl gibt, so bewirken seine Vorstöße doch eins: Sie 
bereiten den Nährboden für Sozialkürzungen vor. Ein ganz 
ähnliches Ziel verfolgte Guido Westerwelle mit der von ihm 
initiierten Debatte um «spätrömische Dekadenz». Ihm ging 
es darum, Steuererleichterungen in Zeiten knapper Kassen 
für die Vermögenden abzusichern. Sah er diese Steuerge-
schenke doch nach dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes zu den Hartz IV-Regelsätzen angesichts der Kassen-
lage in Gefahr. Nicht nur, dass Peter Sloterdijk Partei für Thilo 
Sarrazin ergriff, nein, er liefert zu all dem die essayistische 
Begleitmusik, indem er das hohe Lied der Leistungsträger 
singt (womit die Menschen mit hohem Einkommen gemeint 
sind, ganz unabhängig davon, ob die Art des Einkommens-
erwerbs tatsächlich eine Leistung für die Gesellschaft dar-
stellt) und die gegenwärtige Steuerpolitik als «Schröpfung 
des Steuerzahlers», «Semi-Sozialismus» und «Staats-Klep-
tokratie» beschimpft.
Wie Stephan Lessenich in seinem Freitag-Artikel «Das Bür-
ger-Heer sitzt auf» ganz trefflich beschreibt, eint die Rufer von 
Sarrazin bis Sloterdijk – so unterschiedlich sie im Duktus auch 
scheinen – eines: Der Wunsch unter sich zu bleiben, unter 
ihresgleichen leben zu wollen. «Damit ist eindeutig weder 
die Gleichheit des Citoyens noch die Anerkennung sozialer 
Bürgerrechte gemeint, sondern die Gleichheit des Bourgeois. 
[…] In einer solchen Gesellschaft wird Gleichheit zu einer 
Kategorie des Ausschlusses all jener, die nicht in dieses Bild 
passen – und sich den bürgerlichen Pädagogisierungs- und 
Moralisierungsanstrengungen nicht fügen.»
Diesen bourgeoisen Vorstößen sollte sich die Grundeinkom-
mensbewegung entgegenstellen, weil das Grundeinkom-
men als universelles Recht angelegt ist, welches man sich 
nicht dadurch verdienen muss, dass man konkreten Vorstel-
lungen vom richtigen Lebensstil entspricht. Es geht dabei 

um die Vollendung eines alten Projektes der Aufklärungs-
philosophie, nämlich der Trennung von Recht und Moral. In 
modernen Gesellschaften kann kein verbindliches Konzept 
des richtigen Lebens unterstellt werden. Das ist angesichts 
pluralisiertes Lebenswelten weder realistisch noch verteidi-
gungsfähig, da es nur um den Preis autoritärer Bevormun-
dung zu haben sein wird.
Sarrazin, Westerwelle und Co. wissen, dass ihnen mit ihren 
Vorstößen – nicht nur an so manchem Stammtisch – eine 
gewisse Zustimmung sicher ist. Es ist leider eine prägen-
de Tendenz unserer Zeit, dass sich eine geradezu feindliche 
Stimmung gegenüber Erwerbslosen und Exkludierten aus-
breitet. Es greift eine neue Form von Menschenfeindlichkeit 
um sich. Dies belegen die Langzeituntersuchungen «Deut-
sche Zustände» über die Einstellungen der Deutschen unter 
Leitung von Wilhelm Heitmeyer. Diese Untersuchung kam 
zu dem Ergebnis, dass es eine zunehmende Abscheu gegen-
über Menschen gibt, die als «nutzlos» beziehungsweise als 
«Versager» eingestuft werden. Es existiert in der Bevölkerung 
ein erhebliches Maß an Abwertung und Schuldzuweisung 
gegenüber Langzeiterwerbslosen und Obdachlosen. Gerade 
Menschen aus finanziell schwachen Schichten haben das 
starke Bedürfnis sich abzugrenzen. Heitmeyer zufolge hat 
der Ausgrenzungsdrang eine «besondere Form der Men-
schenfeindlichkeit» angenommen. Man sollte über diese 
Befunde nicht leichtfertig hinweggehen, denn diese Einstel-
lungen sind tief in der Lebenswelt und im Alltagsbewusstsein 
verankert. Meiner Meinung nach herrscht eine neue Form 
von Rassismus. Ich nenne ihn den Nützlichkeitsrassismus. 
Dieser Nützlichkeitsrassismus richtet sich gegen Menschen, 
die als «nutzlos» eingestuft werden. Erreicht die feindliche 
Einstellung gegenüber einer Menschengruppe eine gewisse 
Intensität, wird es gefährlich. Vor allem in Verbindung mit 
eigenen Abstiegsängsten entsteht eine explosive Mischung. 
Und tatsächlich häufen sich die Berichte über Angriffe auf 
Obdachlose durch Schlägertrupps.
Es ist also Aufgabe aller humanistisch eingestellten Men-
schen dem Nützlichkeitsrassismus entgegenzuwirken, an-
statt diese Ressentiments zu bedienen. Die Grundeinkom-
mensidee ist der vielleicht konsequenteste Ausdruck einer 
egalitären Inklusionslogik. Daher rührt ihre gesellschaftliche 
Relevanz und Attraktivität.

Debattenvehikel gegen Äquivalenz-  

und Marktlogik

Ein emanzipatorisches Grundeinkommen, das jedem Men-
schen qua Existenz zusteht, bricht mit Ressentiments wie 
dem Nützlichkeitsrassismus. Mit seiner Logik egalitärer 
Inklusion steht es jedoch auch in einem gewissen Span-
nungsverhältnis zur Versicherungslogik eines christlich-
rheinländisch geprägten Sozialstaats, die im gesellschaft-
lichen Bewusstsein weiterhin eine wichtige Rolle spielt. 
Hier besteht die Annahme, dass ähnlich wie bei einer Le-
bensversicherung Zahlungen geleistet und angesammelt 
werden, die im Bedarfsfall proportional zur Höhe der Ein-
zahlung in Anspruch genommen werden können. Gerade 
im links-sozialdemokratischen Milieu ist diese Logik noch 
fest in das Gerechtigkeitsempfinden eingeschrieben. Sie 
funktioniert nach dem einfachen Muster, je mehr man an 
Geld einzahlt, umso mehr bekommt man raus. Soziale Si-
cherheit wird somit auf das Prinzip einer Ein- und Auszah-
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lungsversicherung nach dem Prinzip Lebensversicherung 
reduziert. Und die Höhe des eingezahlten Geldes wird meist 
mit Leistung «an der Gesellschaft» gleichgesetzt. Das Pro-
blem daran ist, dass die sozialen Sicherungssysteme schon 
jetzt nicht wie Lebensversicherungen funktionieren, sondern 
nach dem Solidarprinzip. Vielleicht gehört es zu den großen 
Missverständnissen der Nachkriegsgeschichte, dass das 
grundgesetzlich verankerte Sozialstaatsprinzip durch die 
Interpretationsleistung der politischen und ökonomischen 
Eliten gesellschaftlich vermittelt wurde, ohne einen Konsens 
über die sozialstaatliche Inklusionslogik herzustellen (und 
ohne sich mit den leistungschauvinistischen Ressentiments 
notwendig anzulegen).
Doch selbst jenseits des Realitätstests ist das Äquivalenzprin-
zip aus drei Gründen mehr als problematisch, wenn es zum 
alleinigen Prinzip der Sozialpolitik wird. Erstens zementiert 
es Einkommensunterschiede. Die Äquivalenzlogik in den 
Sozialversicherungen zahlt sich zwar für diejenigen aus, die 
viel einzahlen konnten, weil sie höhere Löhne hatten. So weit 
so gut. Doch für diejenigen, die Zeit ihres Lebens nicht so 
viel einzahlen konnten, bedeutet die Äquivalenzlogik ledig-
lich die Zementierung ihrer Armut im Fall von Erwerbslosig-
keit bzw. im Alter. Das ist die notwendig andere, die dunkle 
Seite der Äquivalenzlogik: Man ist erst dann im Alter oder 
im Fall von Erwerbslosigkeit abgesichert, wenn man vorher 
entsprechend Zugang zu gut bezahlter Erwerbsarbeit hatte. 
Auf jeden Fall muss also das Prinzip der Lebensstandardsi-
cherung in der Sozialpolitik ergänzt werden durch das Prinzip 
der garantierten Teilhabe. Für die Rentenpolitik würde dies 
u. a. bedeuten, neben der Stärkung der gesetzlichen Renten-
versicherung muss es eine Grundrente geben, die garantiert, 
dass im Alter niemand in Armut fällt.
Zweitens handelt es sich bei der Absicherung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums um ein Grundrecht. 
Grundrechte wiederum sind nur dann Grundrechte, wenn 
sie für alle bestehen und nicht erst verdient werden müs-
sen – sei es durch erfolgreiches Anbieten der Arbeitskraft 
als Ware auf dem Arbeitsmarkt oder durch unterwürfiges 
Verhalten auf den Grundsicherungsämtern. Das Äquivalenz-
prinzip hingegen ist blind gegenüber dieser grundrechtli-
chen Dimension, indem es soziale Sicherungsmechanismen 
davon abhängig macht, ob und inwieweit man vorher ein-
zahlen konnte.
Daraus folgt die dritte Kritik: Indem das Versicherungsprin-
zip seine Leistungen davon abhängig macht, ob einer Er-
werbsarbeit nachgegangen wurde, schließt es den Bürge-
rinnen- und Bürgerstatus und Marktteilnahme kurz: da im 
Rahmen eines engen Äquivalenzprinzips soziale Sicherung, 
die eine wesentliche Dimension der Staatsbürgerschaft dar-
stellt, nur erworben werden kann, wenn der Bürger bzw. die 
Bürgerin gleichzeitig dem Markt zur Verfügung gestanden 
hat. Die Logik der Äquivalenz reduziert demzufolge Men-
schen auf Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer, auf 
der Strecke bleibt die Idee des Citoyen bzw. der Citoyenne, 
also der im Geiste der Aufklärung tätige Staatsbürger bzw. 
die von ihren demokratischen Rechten Gebrauch machen-
de, aktiv am öffentlichen Leben teilnehmende Staatsbürge-
rin. (Dieses freiheitliche Verständnis des Bürger-Begriffs ist 
klar zu unterschieden vom Bürger im Sinne des Bourgeois, 
der vor allem als Eigentümer von Produktionsmitteln zu ver-
stehen ist.)

Dem Anfechtungsprinzip gewidmet

Wer das Nützlichkeits- und Äquivalenzdenken hinterfragt, 
muss sich auf Widerstände einstellen. Jahrzehntelange hege-
moniale Arbeit im Dienste der Bourgeoisie hat nun einmal ih-
re Spuren in den kollektiven Wertvorstellungen hinterlassen. 
Zu diesen Widerständen gehört auch, dass Gegnerinnen und 
Gegner das Grundeinkommen gerne als «Stillhalteprämie» 
bezeichnen. Angeblich lenke es vom Kampf um eine gerech-
tere Arbeitsverteilung ab, indem Menschen mit einer hohen 
Lohnersatzleistung «ruhig» gestellt würden. Allein dieser 
Vorwurf offenbart, wie wenig jene Kritikerinnen und Kritiker 
den universellen Charakter eines Bedingungslosen Grundein-
kommens verstanden haben. Schließlich kommt das Grund-
einkommen – im Gegensatz zur Grundsicherung – nicht nur 
denjenigen zugute, die kein Einkommen durch Erwerbsarbeit 
haben, sondern allen, sowohl den Erwerbslosen, als auch den 
Beschäftigten sowie den Selbständigen. Demzufolge ist nun 
gerade das Grundeinkommen eben nicht als Trostpflaster für 
eine mögliche Erwerbslosigkeit gedacht. Vielmehr geht es 
darum, jedem Menschen ein Mindestmaß an gesellschaftli-
cher Teilhabe zu garantieren.
Gesellschaftliche Teilhabe meint – das hat inzwischen auch 
das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zu den 
Hartz IV-Regelsätzen anerkannt – nicht nur das physische 
Überleben, sondern eben auch politische und kulturelle Teil-
habe. Kurzum, es geht nicht nur um die Absicherung von 
Brot, Wasser, Heizung, sondern auch um die Möglichkeit, 
sich eine Monatskarte und den Zugang zum Internet bzw. 
das Abonnement einer Zeitung leisten zu können. Letztlich 
handelt es sich dabei um die materielle Unterfütterung der 
demokratischen Grundrechte. Insofern handelt es sich beim 
Grundeinkommen um eine Art Demokratiepauschale. Un-
ser Grundgesetz sieht aus gutem Grund für alle demokrati-
sche Grundrechte wie das Grundrecht auf Demonstrations-
freiheit oder die Informationsfreiheit vor. Doch spätestens 
dann, wenn die gewünschte Information über das politische 
Geschehen am fehlenden Geld für Internetzugang oder die 
gewünschte Teilnahme an einer Demonstration am fehlen-
den Geld für die Fahrt scheitert, verkümmern diese wichtigen 
Grundrechte zu rein formalen, für die Betroffenen in ihrer 
konkreten Situation letztlich leeren Rechten.
Die Voraussetzungen für politisches Engagement brachte Pi-
erre Bourdieu einst in einer Auseinandersetzung mit den Aus-
wirkungen von Prekarität treffend auf den Punkt: «Es bedarf 
eines Minimums an Gestaltungsmacht über die Gegenwart, 
um […] überhaupt die Idee in Betracht zu ziehen, die Gegen-
wart unter Bezugnahme auf eine erhoffte Zukunft umzugestal-
ten.» Das Grundeinkommen ist die materielle Unterfütterung 
dieses Minimums an Gestaltungsmacht über die Gegenwart. 
Nun bedeutet Geld allein noch nicht automatisch Gestaltungs-
macht über die Gegenwart. Frei zugängliche öffentliche Inf-
rastruktur, ein Bildungswesen, welches im Zeichen der Mün-
digkeit steht, kritische, der Aufklärung verpflichtete Medien, 
Demokratisierung der Wirtschaft – das alles und noch viel 
mehr muss flankierend zur Einführung eines Grundeinkom-
mens erkämpft werden. Ganz ohne Einkommen jedoch, wo-
möglich zurückgeworfen auf die pure Existenzangst, ist diese 
Gestaltungsmacht jedoch definitiv nicht gegeben.
Sicherlich, nicht jeder Grundeinkommensbeziehende wird 
das Geld zur Ermöglichung politischer Teilhabe nutzen. 
Womöglich wird auch der eine oder andere das Grundein-
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kommen allein für Pay-TV und Genussmittel statt für das 
Monatsticket und das Zeitungsabonnement verwenden. 
Dieser möglicherweise eintretende Umstand, auf den Grund-
einkommensgegnerinnen und -gegner gern verweisen, ist 
allerdings wahrlich kein Argument gegen die Demokratiepau-
schale. Auch die bereits bestehenden Freiheitsrechte werden 
nicht von allen wahrgenommen. Das gerade entspricht dem 
Wesen von Grundrechten. Sie existieren für alle, auch dann, 
wenn diese sie nicht oder vermeintlich falsch wahrnehmen. 
Das Wahlrecht gilt für alle Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
ger, auch jene die bei vorangegangenen Wahlen Nichtwähle-
rinnen und Nichtwähler waren oder den Wahlschein ungültig 
gemacht haben.
Die Idee der Demokratie meint ja nicht, dass jeder und jede 
zu jedem Zeitpunkt ihre demokratischen Rechte wahrneh-
men muss, sondern vielmehr sie wahrnehmen kann. Es sollte 
für einen Staatsbürger bzw. eine Staatsbürgerin jederzeit die 
Möglichkeit bestehen, die bestehenden Verhältnisse anzu-
fechten und sich gemeinsam mit anderen als Vetoblock zu 
konstituieren. Dieses Anfechtungsprinzip wird in der politik-
wissenschaftlichen Schule des Republikanismus auch als 
Kontestationsprinzip bezeichnet. Der irische Vertreter des phi-
losophischen Republikanismus Philip Pettit räumt der Ermög-
lichung der Anfechtung einen besonders großen Stellenwert 
ein. Ihm zufolge ist vor allem die permanente Möglichkeit, die 
bestehenden Machtverhältnisse anzufechten, konstitutives 
Moment der republikanischen Formen. In seinen Abhandlun-
gen zu «Freiheit als Nichtbeherrschung» führt er aus, dass 
politische Prozesse, um nicht beherrschend zu sein, immer die 
Möglichkeit offen halten müssen, politische Entscheidungen 
dann anzufechten, wenn die betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger ihre relevanten Interessen nicht erfasst sehen.
Ein Bedingungsloses Grundeinkommen schafft zumindest 
die materiellen Voraussetzungen für Handlungsfähigkeit als 
Citoyen. Wessen Grundbedürfnisse abgesichert sind, wer 
sich Zugang zu Informationen und Kommunikation mit an-
deren garantiert leisten kann, bei dem sind notwendige Vo-
raussetzungen gegeben, um gegebenenfalls eine politische 
Entscheidung anzufechten.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Debatten um sowie 
die Kämpfe für ein emanzipatorisches Bedingungslosen 
Grundeinkommen dienen der selbstbestimmten Inklusion 
und wenden sich damit gegen die Stoßtrupps der bürgerli-
chen Exklusivität bzw. gegen deren bevormundende Pädago-
gisierungsversuche. Sie befördern das notwendige kritische 
Hinterfragen des in der kapitalistischen Marktlogik verhafte-
ten Äquivalenzprinzips und sie setzen den grundrechtlichen 
Anspruch auf Teilhabe gegen das Nützlichkeitsdenken. Kurz-
um, ein solches Grundeinkommen, verstanden als Demo-
kratiepauschale, die zu jeder Zeit die Anfechtung politischer 
Entscheidung ermöglicht, steht im Dienste des Citoyen bzw. 
der Citoyenne, jedoch nicht im Dienste des Bourgeois.
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